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Vorwort

Die vorliegende Arbeit wurde im Wintersemester 2014/2015 von der Juristischen 
Fakultät der Eberhard-Karls-Universität in Tübingen als Habilitationsschrift 
angenommen. Sie entstand während meiner sechsjährigen Assistentenzeit an der 
Bucerius Law School in Hamburg. Rechtsprechung und Literatur wurden noch 
weitestgehend bis November 2014 aktualisiert.

Mein großer Dank gilt zunächst meinem akademischen Lehrer, Herrn Prof. 
Dr. Frank Saliger. Er hat mir über Jahre hinweg an seinem Lehrstuhl die Frei-
heiten gegeben, die unverzichtbar sind, um sich den Herausforderungen einer 
Habilitationsschrift zu stellen, und hat in zahllosen persönlichen Gesprächen 
stets die passenden Worte zur Unterstützung und Förderung meines Habilitati-
onsprojekts gefunden. Rückschauend betrachtet gelang es ihm in vorbildlicher 
Weise, das für einen Habilitanden nötige Gleichgewicht zwischen akademischen 
Freiheiten und akademischer Ausbildung in meiner Person zu treffen, wofür ich 
ihm mehr als dankbar bin. Ohne ihn stünde ich fachlich, aber in einem gewissen 
Sinne auch menschlich nicht dort, wo ich heute bin.

Danken möchte ich auch Herrn Prof. Dr. Jörg Eisele. Er hat nicht nur das 
Zweitgutachten außerordentlich zügig erstellt (was keineswegs selbstverständ-
lich war), sondern stand einem „Hamburger Exilanten“ auch stets als offener und 
interessierter Gesprächspartner  – überwiegend in spontanen Ganggesprächen 
auf den Fluren der Tübinger Fakultät – mit Rat und Tat zur Seite.

Im Übrigen danke ich der gesamten Juristischen Fakultät der Universität 
Tübingen, allen voran dem seinerzeitigen Dekan Herrn Prof. Dr. Jörg Kinzig, 
der eine unkomplizierte Überleitung meines Hamburger Habilitationsverfah-
rens nach Tübingen sehr unterstützt hat. Meiner Tübinger Lehrstuhlkollegin 
Katharina Lienert, LL.B., danke ich sehr für ihren übergebührenden und akri-
bischen Einsatz beim Korrekturlesen des Manuskripts. Beim abschließenden 
Korrekturlesen sowie bei der Erstellung des Sachregisters haben sich überdies 
meine MitarbeiterInnen Sonja Fleck, Kim Weidler, Svenja Kruse, Jelena Saß, 
Laura Martin und Herr Ass. jur. Martin Hoffmann (alle Frankfurt a. M.) mehr 
als verdient gemacht. Dem Förderungs- und Beihilfefonds Wissenschaft der VG 
Wort danke ich schließlich noch für die Gewährung eines großzügigen Druck-
kostenzuschusses.

Dank gebührt aber auch all jenen, die meine Arbeit in persönlichen Gesprä-
chen mit Tipps und Ratschlägen menschlicher und fachlicher Natur bereichert 



haben. Hierzu zählt an erster Stelle mein Freund und Kollege Dr. Christian 
Becker, der einen solchen „support“ bei zahlreichen italienischen Mittagessen 
im Hamburger Stadtteil St. Georg bravourös gemeistert hat. Nicht unerwähnt 
bleiben soll an dieser Stelle schließlich, dass mich auch der überaus freundli-
che Kontakt zu meiner alten akademischen Heimat, der Goethe-Universität in 
Frankfurt am Main, während der Habilitation sehr ermutigt hat, an all meinen 
wissenschaftlichen Zielen festzuhalten. Ohne die stete und freundliche Unter-
stützung „aus alten Zeiten“, etwa durch meinen Doktorvater Prof. Dr. Dr. h.c. 
mult. Winfried Hassemer oder meinen Freund und Kollegen StA PD Dr. Jens 
Dallmeyer, wäre meine wissenschaftliche Entwicklung sicherlich nicht so ver-
laufen, wie sie in den letzten Jahren verlaufen ist. Auf der letzten Wegstrecke des 
Tübinger Habilitationsverfahrens stand auch Herr Richter am Bundesgerichts-
hof Prof. Dr. Christoph Krehl unermüdlich für einen anregenden Gedanken-
austausch – zumeist am Telefon – zur Verfügung.

Dank gebührt nicht zuletzt auch meiner Familie, allen voran meiner lieben 
Frau Dr. Nina Carolin Eidam, die die teilweise unorthodoxen Arbeitszeiten 
eines pendelnden und nachtaktiven Habilitanden ertragen musste. Meine Eltern 
standen ebenfalls während der Habilitationszeit – wie so oft in meinem Leben – 
in jeder Hinsicht unterstützend hinter mir. Widmen möchte ich diese Arbeit 
schließlich meinem Sohn Jonas Maximilian, der im Oktober 2014 geboren wurde.

Tübingen/Frankfurt am Main, im November 2014 Lutz Eidam
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„A doctrine so vague in its outlines and uncertain in 
its fundamental nature as criminal conspiracy lends no 
strength or glory to the law; it is veritable quicksand of 
shifting opinion and ill-considered thought.“

Francis B. Sayre, 19221

§ 1 Einleitung: Die kollektive Begehung von Straftaten

Menschen neigen dazu, sich in Gruppen zu organisieren. Diese überall zu be-
obachtende Tendenz wird zumeist als ubiquitär2, sozialadäquat3 – ja sogar als 
erwünscht4 charakterisiert. Aus heutiger Sicht ein wenig pathetisch könnte man 
hier auch von einem „instinktiven Herdentrieb“ des Menschen sprechen.5 Dieser 
Befund sollte freilich mit dem Hinweis darauf ergänzt werden, dass sich Grup-
penbildungen von Menschen, insbesondere in Anbetracht der neuzeitlich sehr 
rasch fortschreitenden Industrialisierung und Technisierung, spätestens seit dem 
19. Jahrhundert in ihrer äußeren Ausprägung stark verändert haben. Waren es 
früher insbesondere Familien und Verbindungen mit Menschen, mit denen man 
„face to face“ in Verbindung treten konnte, so ist die moderne Industriegesell-
schaft mittlerweile dadurch gekennzeichnet, dass sie immer neue, größere und 
zumeist „virtually“6 von technischer Kommunikation geprägte Gruppen- und 
Verbindungsformen hervorbringt, die die alten, traditionellen Formen mensch-
licher Verbindung teilweise und zunehmend ersetzen.7

Man kann sich diesem Phänomen nun aus unterschiedlichen Perspektiven 
und mit unterschiedlichen Gewichtungen wissenschaftlich annähern. Aus na-
turwissenschaftlicher Sicht wurden erst vor kurzem Belege dafür vorgelegt, dass 
Gruppen von Menschen offenbar eine eigene messbare Intelligenz, den sog. 
„C-Faktor“, besitzen.8 Das führt zu der Fragestellung, wie sich Gruppen – etwa 
im modernen Wirtschaftsleben – bestmöglich zusammensetzen sollten, um effek-

1 Sayre 35 Harv. L. Rev. 393 (1922).
2 Olson, The Logic of Collective Action, S. 17. Vgl. auch Jäger, Makrokriminalität, S. 139.
3 Hefendehl StV 2005, 158.
4 Hefendehl, aaO.
5 Olson, aaO (teilweise mit Verweis auf die Arbeiten des italienischen Philosophen Gaetano 

Mosca). Zu individuellen „Trieben“ als Grundlage für die menschliche Gesellschaft vgl. auch 
Simmel, Soziologie, S. 18. Ferner auch Walther/Zöller ZIS 2014, 377 („Der Mensch ist ein 
Herdentier“).

6 Zur Terminologie vgl. etwa Wooley, u. a., 10.1126/Science.1193147, S. 1.
7 Olson, The Logic of Collective Action, S. 19. Hefendehl, Kollektive Rechtsgüter im Straf-

recht, S. 58 gibt zudem den Hinweis, dass in einer mobilen und pluralisierten Gesellschaft 
eine Schwerpunktverlagerung hin zu „Interessengemeinschaften“ auszumachen sei. Vgl. auch 
Frehsee StV 1996, 223.

8 Wooley, u. a., 10.1126/Science.1193147, S. 2 f.



tives und an hohen Leistungsstandards orientiertes Arbeiten zu gewährleisten. 
Die Gruppe ist bei dieser Sicht der Dinge also ein Vehikel, um menschliches 
Miteinander zu optimieren.

Einen umfassenderen Zugriff zur Erklärung und Analyse menschlicher bzw. 
gesellschaftlicher Verbindungen ermöglicht mit anderer Zielsetzung auch die 
Soziologie.9 Als klassisches Beispiel seien hier die Arbeiten des Soziologen 
Georg Simmel kurz skizziert, der die „Vergesellschaftung“ des Menschen 
und die dadurch entstehenden (sozialen) „Wechselwirkungen“ zwischen den 
einzelnen Individuen umfassend untersucht. Dabei versteht Simmel den Be-
griff der Vergesellschaftung keineswegs nur auf einer Makroebene, sondern 
konstatiert unterschiedliche Grade von Vergesellschaftung, von „ephemeren“ 
Vereinigungen zu einem Spaziergang über das flüchtige Zusammensein einer 
Hotelgesellschaft, die feste Bindung der Familie bis hin zu mittelalterlichen 
Gilden und schließlich auch dem Staat selbst.10 Im modernen soziologischen 
Diskurs hat sich überdies das Schlagwort der Organisationsgesellschaft etabliert, 
das stellvertretend für den Versuch einer umfassenden soziologischen Analyse 
und Beschreibung von gesellschaftlich etablierten Organisationen und den da-
zugehörigen korporativ eingebundenen Akteuren steht.11 Damit einher gehen 
moderne soziologisch-philosophische Ansätze, die all die kollektiven Verhaltens-
weisen in den Blick nehmen, ohne die soziale Wirklichkeiten nicht zu erklären 
wären. Hier wurden bereits umfassende Konzepte und Theorien zu kollektiven 
Handlungen vorgelegt12, was ein beispielhafter Blick in die Arbeiten des ame-
rikanischen Philosophen John Searle mustergültig belegt.13 Solche Theorien sind 
überdies eingebettet im übergreifenden soziologisch-philosophischen Diskurs 
über eine kollektive Intentionalität14, der aktuell geführt wird und nach wie 
vor im Fluss ist.

 9 Vgl. aber Soeffner, in: Amelung (Hrsg.), Individuelle Verantwortung, S. 13, der konstatiert, 
dass die Soziologie bei dem Thema vor ganz ähnlichen Schwierigkeiten wie die Rechtswissen-
schaft steht.

10 Simmel, Soziologie, S. 18. Vgl. auch Simmels eigene Definition zum Begriff der Vergesell-
schaftung auf S. 19. Weitere Beispiele für Formen der Vergesellschaftung finden sich auf S. 20: 
Staatliche Gesellschaft, Religionsgemeinde, Verschwörerbande, Wirtschaftsgenossenschaft und 
Kunstschule.

11 Grundlegend etwa Schimank, in: Organisationsgesellschaft, S. 19 ff.
12 Gerber ARSP 2010, 182 ff. versucht beispielsweise, einen eigenen Begriff des kollektiven 

Handelns zur Erklärung sozialer Wirklichkeiten zu entwickeln.
13 Searle, in: Kollektive Intentionalität, S. 99 ff. Wichtig für den Rechtswissenschaftler dürfte 

hier insb. Searles These sein, wonach ein individueller Akt immer nur Teil eines kollektiven 
Aktes sein kann; aaO, S. 115. Ein strafrechtstheoretischer Bezug zu den Arbeiten von Searle 
wird beispielsweise hergestellt von Fletcher, FS Roxin 80. Geburtstag (2011), S. 796. Ausführlich 
zu alledem unten unter § 8 II. 2. sowie § 9 II.

14 Vgl. hierzu den Sammelband von Schmid/Schweikard (Hrsg.), Kollektive Intentionalität 
und unten unter § 8 II. 2.
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Einen in erster Linie am einzelnen Individuum ausgerichteten Zugriff un-
ternimmt hingegen die Psychologie. Sigmund Freud15 untersuchte etwa im An-
schluss an Le Bon16 eingängig die tiefgreifenden psychologischen und mora-
lischen Veränderungen in der Persönlichkeit von Menschen, die eine kollektive 
Einbindung hervorrufen kann.17 Ein Beispiel für die angesprochenen Verände-
rungen formulierte etwa Freuds Zeitgenosse Tucholsky in seiner bekannten und 
in der Weltbühne erschienenen Rezension zu Heinrich Manns Roman „Der 
Untertan“.18 Tucholsky spricht hier vom „Rätsel der Kollektivität“, das – wie 
man am Beispiel der Hauptfigur des Romans, dem Fabrikantensohn Diederich 
Heßling, sehen könne – dazu führe, dass der Einzelne von jeder Verantwortung 
frei gemacht werde (gemeint ist hier ein subjektives Verantwortungsgefühl).

Mit der Kategorie der Verantwortung hat man bereits ein Nähefeld zur Dis-
ziplin des Strafrechts betreten, das  – obwohl in seinen Grundstrukturen als 
„Individualstrafrecht“ angelegt – nicht umhin kommt, menschliche Gruppen-
bildung mit seinen rechtsdogmatischen Instituten aufzunehmen, eigenständig 
zu bewerten und auf unterschiedlichste Weise zu verarbeiten. Es ist hier mitt-
lerweile und plakativ von Unrechtssystemen19 die Rede, wenn sich das Strafrecht 
jener Kriminalität annimmt, die – in welcher Form auch immer – mit kollektiven 
menschlichen Organisationsstrukturen in Verbindung gebracht werden kann. 
Solche Berührungen treten immer stärker in die öffentliche Wahrnehmung, auch 
und insbesondere begünstigt durch eine Medialisierung von kriminellen Orga-
nisationsstrukturen. So sind etwa Ängste vor „weltweiten konspirativen Netz-
werken“20, einer organisierten Kriminalität, die sich in „komplexe kriminelle 
Großunternehmen“ verwandelt und deshalb „undurchschaubar“ wird21, krimi-
nellen Banden22, „verdächtiger Klüngelbildung“23, kriminellen „Strukturen“24 
oder auch einfach nur vor Tätern, die „organisiert wirken“25, weit verbreitet 

15 Freud, Massenpsychologie und Ich-Analyse, S. 31 ff.
16 Le Bon, Psychologie der Massen, passim (Ersterscheinung im Jahr 1895).
17 Unten unter § 10 III. 5. a.
18 Publiziert unter dem Pseudonym Ignaz Wrobel, in: Die Weltbühne Nr. 13 vom 20. 3. 1919, 

S. 317. Dazu auch Blanke-Kießling, „… dieser Staat ist nicht mein Staat …“, S. 30.
19 Vgl. z. B. BVerfG NJW 1980, 1943; Lampe ZStW 106 (1994), 683, vor allem aber auch 687; 

Rogall, in: 50 Jahre BGH (Bd. IV), S. 383 und passim sowie Bosch, Organisationsverschulden, 
S. 31 (dort weitere Nachweise in Fn. 120).

20 So der Bundesinnenminister in Der Spiegel 51/2010, S. 26.
21 So Italiens wichtigster Anti-Mafia-Ermittler Roberto Scarpinato im Interview mit der Süd-

deutschen Zeitung vom 24. 3. 2010, S. 9.
22 Für den Kampf gegen irische Rauschgiftgangs siehe etwa den Bericht in Frankfurter All-

gemeine Zeitung vom 29. 7. 2009, S. 3. Zu US-amerikanischen Drogenbanden, die „wie Unter-
nehmen funktionieren“, ferner Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 24. 2. 2009, S. 12.

23 Der Spiegel 2/2011, S. 116.
24 Süddeutsche Zeitung vom 14. 11. 2011, S. 1. So die Bundeskanzlerin im Hinblick auf zuvor 

entdeckte neonazistische Gewalttaten.
25 Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 20. 08. 2008, S. 9.

3§ 1 Einleitung: Die kollektive Begehung von Straftaten



und in der Öffentlichkeit allgegenwärtig. Solche Ängste haben zuweilen auch 
verstärkt jugendliche Täter im Blick.26 Ganz zu schweigen von den kritischen 
Blicken, die sich mehr und mehr auf moderne Wirtschaftsunternehmen richten.

Nun sind solche Ängste sicherlich nicht neu und erst recht auch kein Kind des 
21. Jahrhunderts. Schon die allermeisten literarischen Kriminalfiguren des 19. 
und des beginnenden 20. Jahrhunderts wurden als besonders bedrohliche „Ver-
brechergenies“ beschrieben, die nur äußerst selten als Alleintäter in Erscheinung 
treten. Sie wurden vielmehr und überwiegend als Köpfe „einer perfekt funk-
tionierenden (Verbrecher-)Organisation“ stilisiert27, was als erster Beleg dafür 
zu werten ist, dass das Interesse an und die Kenntnisnahme von kriminellen 
Organisationen keine Neuerungen der modernen Zeit sind. Neu ist indes die 
deutlich intensivierte Wahrnehmung bzw. die damit einhergehende gesteigerte 
Sensibilität im Hinblick auf Organisationszusammenhänge bei Straftaten.

Die strafrechtsdogmatisch spannende Frage wird bei einem in Erscheinung 
tretenden Organisationszusammenhang in der Regel dahingehend gestellt, 
welche Einflüsse ein kollektiver Begehungszusammenhang auf die verschiede-
nen Ebenen der strafrechtlichen Zurechnung hat bzw. überhaupt haben darf.28 
Anders ausgedrückt könnte man auch fragen: Welche Auswirkungen kann die 
Makrostruktur auf die kriminelle Verantwortlichkeit der Mikroebene haben?29 
Solche Überlegungen beginnen zumeist mit einem besorgten Hinweis darauf, 
dass Lücken (konkret: Zurechnungs-, Verantwortungs- bzw. auch Präventions-
lücken30) und Unzulänglichkeiten auf Ebene des Individualstrafrechts durch 
das Auftreten kollektiver Akteure entstehen, und gewinnen an Dramatik, wenn 
wiederholt auf einen generellen Handlungsbedarf nicht zuletzt deswegen hinge-
wiesen wird, weil kollektive bzw. „organisierte Akteure“ massiv und zunehmend 
die „gesellschaftliche Bühne“ betreten.31 Diese Erkenntnis führt dann auf gerader 
Linie zu zwei Folgeproblemen: Erstens der Frage, ob eine durch ein Kollektiv 
beeinflusste Straftat des einzelnen Individuums nicht nur auf einer Mikroebe-
ne, sondern womöglich sogar gleichzeitig auf einer Makroebene zu einer Art 
Systemunrecht führen kann.32 Und zweitens der Frage, inwiefern neuartige Tä-

26 Beispielhaft hierzu etwa die Darstellungen von Heisig, Das Ende der Geduld. Vgl. exem-
plarisch die Ausführungen auf S. 67, wo die Rede ist von: „saufenden Männerhorden“, „Organi-
sationsstrukturen“, „ominöser Kameradschaft“, „spontanem Gruppenerleben“ und „gruppen-
dynamischen Gesichtspunkten“.

27 Grube NJW 2011, 711 f. Grube nennt hierfür beispielhaft literarische Figuren der Autoren 
Arthur Connan Doyle, Pierre Souvestre und Norbert Jacques.

28 So etwa die Frage von Hassemer, in: ders., Strafrecht. Sein Selbstverständnis, seine Welt, 
S. 179.

29 Prittwitz, in: Lüderssen (Hrsg.), Aufgeklärte Kriminalpolitik oder Kampf gegen das Böse? 
Band III, S. 19.

30 Heine, FS Lampe, S. 577 Fn. 2.
31 Heine, FS Lampe, S. 577.
32 Grundlegend hierzu etwa Lampe ZStW 106 (1994), 683 ff.; Fletcher 111 Yale L. J. 1499 

(2002), 1499 ff.; Jäger, in: Lüderssen (Hrsg.), Aufgeklärte Kriminalpolitik oder Kampf gegen 
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tergruppierungen – insbesondere im Bereich sog. organisierter und Wirtschafts-
kriminalität – eine Herausforderung für das rechtsstaatliche Strafrecht dergestalt 
darstellen, dass auch das Individualstrafrecht auf solche Gruppierungen nahezu 
automatisch mit Verschärfungen des materiellen und formellen (Straf-)Rechts bei 
gleichzeitiger Rücknahme rechtsstaatlicher Standards reagieren darf.33

Bei solchen Fragestellungen handelt es sich sicherlich um wichtige Grund-
satzfragen, die moderne gesellschaftliche Entwicklungen unaufhörlich an das 
Strafrecht herantragen und die Strafrechtsdogmatik durchaus in eine gewisse 
Druck- und Erwartungshaltung zwingen. Von ihrer Beantwortung hängt des-
halb auch vieles ab. Keineswegs wird man beim Versuch der Beantwortung 
solcher Fragen aber dem Phänomen von Organisationsstrukturen im Strafrecht 
abschließend gerecht werden können. Das Problemspektrum ist weiter, diffe-
renzierter und vielschichtiger. Vertieftes wissenschaftliches Arbeiten erscheint 
deshalb unentbehrlich.34

Dem will sich diese Arbeit annehmen.

das Böse? Band III, S. 129 ff.; Rogall, in: 50 Jahre BGH (Bd. IV), S. 383 ff. sowie der gesamte 
Sammelband von Nollkaemper/van der Wilt (Hrsg), System Criminality in International Law 
(2009). Vgl. zudem insb. unten unter § 6 II.; § 8 II.

33 Statt vieler sei hier auf das im Jahr 1985 auf der Strafrechtslehrertagung gehaltene Referat 
von Albrecht ZStW 97 (1985), 858 ff. verwiesen.

34 Eser, in: ders. u. a. (Hrsg.), Einzelverantwortung und Mitverantwortung im Strafrecht, 
S. 15 merkt an, dass das Thema europaweit eine besondere Aufmerksamkeit erfahre.
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1. Abschnitt

Strukturierung des Untersuchungsgegenstandes

Bevor man sich nunmehr konkret gefassten Fragestellungen zuwenden kann, gilt 
es, den hier zu behandelnden Untersuchungsgegenstand erst einmal grundlegend 
und allgemein abzustecken. Das bringt zwei entscheidende Vorteile mit sich: Ers-
tens lässt sich durch eine allgemeine Erfassung des Untersuchungsgegenstandes 
die mögliche Reichweite dieser Untersuchung wenigstens abstrakt überblicken. 
Und zweitens kann auf diesem Wege die stoffliche Arbeitsgrundlage nicht nur 
überblickt, sondern zeitgleich auch – was bei dieser Thematik unumgänglich er-
scheint – eingegrenzt werden.



§ 2 Erfassung des Untersuchungsgegenstandes

Zunächst also zur Erfassung des Untersuchungsgegenstandes.

I. Phänomenologie und systematische Erfassung 
strafrechtlich relevanter Organisationsformen

Bereits zu diesem frühen Zeitpunkt der Untersuchung erscheint es sinnvoll, 
die Herausarbeitung einzelner Kategorien zu bewerkstelligen, die den Unter-
suchungsgegenstand widerspiegeln und vorab sichtbar machen können. Solch ein 
allgemeines Arbeiten schon zum Beginn der Untersuchung bietet die Möglich-
keit, schon frühzeitig eine systematische Anordnung des Untersuchungsstoffes 
vorzunehmen, was die Darstellung und letztlich auch die Bearbeitung des Stoffs 
wesentlich erleichtern dürfte. Überdies können anhand von unterschiedlichen 
Kategorien und der damit erfolgenden systematischen Anordnung des Unter-
suchungsgegenstandes auch bereits wichtige Grundlagen für eine allgemeine 
Betrachtung (einen Allgemeinen Teil) gelegt werden, der an späterer Stelle dieser 
Arbeit gleichsam zu einer allgemeinen Theorie des Organisationsgedankens im 
Strafrecht entwickelt werden soll. Auf einer solchen Grundlage kann der Ver-
such unternommen werden, allgemein gehaltene Regeln für eine Differenzierung 
und Abstufung von Organisationen (etwa unterschiedliche Legitimationsanfor-
derungen) im Bereich des Strafrechts zu benennen.1

Eine Kategorisierung in diesem Sinne könnte wie folgt aussehen:

1. Rechtmäßige Organisation als Vorstufe und nicht hinwegzudenkende 
Bedingung strafrechtlichen Unrechts – sog. Vorstufenorganisationen

Nachdem der Begriff des Unrechtssystems oben vorgestellt wurde, soll er 
vorübergehend auch schon wieder außen vor gelassen werden, weil er für die 
erste hier einzuführende systematische Ebene strafrechtlich relevanter Orga-
nisationsstrukturen nicht passt. Der Grund dafür ist einfach zu benennen: Im 

1 Vgl. dazu unten den 3. Abschnitt.



Rahmen dieser Kategorie sollen menschliche Kollektive erfasst werden, die als 
solche rechtmäßig sind, einen rechtmäßigen Zweck verfolgen und deshalb auch 
strafrechtlich zunächst einmal irrelevant sind, aus denen sich aber gleichwohl 
strafrechtliche Verantwortlichkeit im Anschluss an bestimmte kausal aufeinan-
der beruhende Ereignisse entwickeln kann. Dazu ein Beispiel zur Veranschau-
lichung: Gehen mehrere Freunde miteinander auf eine Bergtour und vertrauen 
sich einem Bergführer an, ist dies sozialadäquat und strafrechtlich zunächst 
einmal uninteressant. Kommt jedoch einer der Freunde auf der gemeinsamen 
Tour in eine – von den übrigen Gruppenmitgliedern unverschuldete – Notlage, 
können sich der Bergführer und unter Umständen sogar die übrigen Gruppen-
mitglieder aufgrund eines unechten Unterlassensvorwurfs strafbar machen, 
wenn sie keine Hilfe leisten. Man spricht hier im Rahmen der erforderlichen 
Garantenstellung von der sog. Gefahrengemeinschaft.2 Die Organisationsform 
der Bergwandergruppe war dabei keineswegs hinreichend für eine strafrecht-
liche Verantwortung. Aber doch ist sie nicht hinwegzudenkende Bedingung 
einer Strafbarkeit, auch wenn sich der strafrechtliche Vorwurf am Ende nicht 
auf die Gruppenaktivität als solche, sondern auf konkrete unterlassene Maß-
nahmen Einzelner beziehen wird. Letztlich bleibt es aber dabei: Ohne vorherige 
Organisation, keine Strafe.

Ein Beispiel für eine Vorstufenorganisation lässt sich freilich auch einfacher 
und losgelöst von der Unterlassensdogmatik denken. Nimmt man etwa an, dass 
ein Wirtschaftsunternehmen gegründet wird und erst nach vielen Jahren recht-
mäßigen Wirtschaftens in kriminelle Kanäle abgleitet (etwa durch ein breit an-
gelegtes Korruptionssystem), so könnte man in gleichem Maße in den Jahren, 
in denen sich das Unternehmen noch rechtskonform am Markt betätigte, von 
einer Vorstufenorganisation sprechen. Denn wiederum wäre es ohne die vor-
herige (rechtmäßige) Organisation nicht zur späteren kriminellen Betätigung 
gekommen.

Mit dem letzten Beispiel ist der Übergang zu den bereits erwähnten Unrechts-
systemen eingeleitet.

2. Unrechtssysteme

Bei Unrechtssystemen handelt es sich um von vornherein rechtlich zu missbil-
ligende Organisationen, die ihrerseits wieder in unterschiedliche (Unter-)Kate-
gorien unterteilt werden können. Diese Kategorien sollen mögliche Unrechts-
systeme in erster Linie nach der Stärke ihres Zusammenschlusses bzw. nach der 

2 Vgl. zu den Einzelheiten Roxin, AT II, § 32 Rn. 54 f., der indes darauf hinweist, dass eine 
Garantenstellung nicht alleine aus einer Gemeinschaft entstehen kann, sondern aufgrund von 
Abhängigkeiten. Ferner Murmann GA 1996, 276 f.
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Stärke ihrer Organisationsstruktur erfassen.3 Lampe hat in diesem Bereich bereits 
wichtige Pionierarbeit geleistet.4

Um diese erste Systematisierung zu Beginn dieser Arbeit nicht unnötig zu ver-
komplizieren, soll an dieser Stelle erst einmal darauf verzichtet werden, zwischen 
Unrechtssystemen zu unterscheiden, deren primärer Zweck darauf gerichtet ist, 
Straftaten zu begehen (z. B. die Diebesbande), und andererseits Systemen, deren 
primärer Zweck rechtmäßig ist, die auf sekundärer Ebene aber die Infrastruk-
turen und Möglichkeiten für eine besondere Kriminalität zur Verfügung stellen 
(z. B. ein Staat oder ein Wirtschaftsunternehmen).5 Dagegen werden andere 
relevante Intensitätsmerkmale wie beispielsweise die Dauer6 eines Zusammen-
schlusses bereits andeutungsweise mit einbezogen.

a. Zufällige Unrechtssysteme („random collections“)

Eine erste Kategorie ließe sich treffend mit der Bezeichnung zufällige Unrechts-
systeme umschreiben, die im Ergebnis artverwandt mit dem englischen Terminus 
der „random collections“7 sein dürfte. Zufällige Unrechtssysteme weisen in ihrer 
Intensität nur sehr schwach ausgeprägte Organisationsstrukturen auf, weshalb 
die Kategorie hier an erster Stelle zu benennen ist (bei den nachfolgenden Ka-
tegorien werden die Organisationsstrukturen mithin graduell immer stärker 
ausgeprägt sein).

Aber was genau verbirgt sich nun hinter der Kategorie der zufälligen Un-
rechtssysteme?

Kollektive Rechtsgutsbeeinträchtigungen können auch dergestalt möglich 
sein, dass die Rechtsgutsbeeinträchtigung zwar aus einer Organisationsstruktur 
heraus begangen wird, die einzelnen Mitglieder des Kollektivs aber nicht not-
wendig voneinander wissen bzw. jedenfalls nicht aufgrund eines gemeinschaftlich 
verfolgten Ziels, geschweige denn eines gemeinschaftlichen (Tat-)Planes vor-
gehen. Es besteht gleichsam eine subjektive Unrechtsbarriere, und man könnte 
argumentieren, dass nicht einmal eine kollektive Handlung vorliegt.8 Solche 
Kollektive sind in der Regel zufällig und in ihrer Dauer nur sehr begrenzt, wo-
möglich sogar in ihrem Auftreten nur einmalig. Hierzu ein notorisches Beispiel 

3 Vgl. Nollkaemper, in: System Criminality in International Law, S. 18, der den Grad der 
Organisation („degree of organisation“) ebenfalls – zusammen mit anderen Kriterien – für ein 
taugliches Differenzierungsmerkmal hält. Ebenso die Differenzierung bei Kaiser, Kriminologie, 
S. 283.

4 Lampe ZStW 106 (1994), 683 ff.
5 Ähnlich auch die Unterscheidung bei Fischer StraFo 2010, 329 (beschränkt sich jedoch auf 

das sog. Unternehmensstrafrecht) und Schmitt-Leonardy, in: Unternehmensstrafrecht, S. 141.
6 Hierzu Cabanis StV 1982, 316.
7 Vgl. Seelmann, Kollektive Verantwortung im Strafrecht, S. 10; Lübbe, Verantwortung in 

komplexen kulturellen Prozessen, S. 23.
8 Vgl. Gerber ARSP 2010, 184. Ausführlich hierzu unten unter § 8 II. 2.
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aus dem Umweltstrafrecht: A, B und C leiten kumulativ, jedoch unabhängig 
voneinander  – also in Nebentäterschaft  – verunreinigende Substanzen in ein 
Gewässer ein, wobei aufgrund jeder einzelnen Handlung der pH-Wert des 
Gewässers geringfügig ansteigt.9 Der Taterfolg des § 324 StGB wurde durch 
keine der einzelnen Handlungen alleine herbeigeführt (wegen der sog. Minima-
Grenze), sondern erst durch das Zusammenwirken von A, B und C. Schon ein 
solch äußerst loses und inkonsistentes Zusammenwirken mehrerer Personen, 
die genau genommen erst durch die Straftat als solche zur Gruppe hochstilisiert 
werden, kann strafrechtliche Zurechnungsmechanismen auf die Probe stellen, 
was noch im Detail zu zeigen sein wird10, an dieser Stelle aber bereits die be-
sondere Betonung der hier zugrunde liegenden Organisationsstruktur als eigene 
Kategorie rechtfertigen dürfte.

b. Einfache („improvisierte“) Unrechtssysteme

Graduell stärker ausgeprägt sind all jene Kollektive, die sich unter der Katego-
rie der einfachen Unrechtssysteme11 zusammenfassen lassen. Charakteristisch 
für diese Kategorie ist, dass sich die Mitglieder des Kollektivs im Mindestmaß 
bewusst12 darüber sind, dass sie nicht alleine, sondern zusammen mit anderen 
Personen strafbares Unrecht begehen, im Regelfall das Solidarverhalten mit an-
deren auch billigen und womöglich sogar aufgrund eines gemeinsam ersonnenen 
Tatplanes handeln. Genau an diesem Punkt unterscheiden sich die einfachen 
von den zufälligen Unrechtssystemen. Einer dauerhaften Organisation des ein-
fachen Unrechtssystems bedarf es jedoch ebenso so wenig wie bei den zufäl-
ligen Unrechtssystemen. Zentrales Beispiel für ein einfaches Unrechtssystem 
ist die Mittäterschaft gem. § 25 Abs. 2 StGB.13 Man könnte die einfachen Un-
rechtssysteme aufgrund ihrer meist nur kurzen, vorläufigen bzw. auch labilen 
Organisationsstruktur – zwei Mittäter wirken womöglich nur ein einziges Mal 
zusammen – zusätzlich mit dem in der Organisationsforschung verwendeten Be-
griff der Improvisation beschreiben. Denn immerhin charakterisiert der Begriff 
der Improvisation nur vorübergehende, noch offen bleibende und provisorische 
Strukturen, die als Vorstufe, aber auch als Variante von Organisationen denkbar 
sind.14

 9 Beispiel vereinfacht nach Samson ZStW 99 (1987), 628.
10 Unten unter § 6 I. 2.
11 Vgl. Lampe ZStW 106 (1994), 688 ff.
12 Lampe ZStW 106 (1994), 693 spricht von „bewusstem Solidarverhalten.“
13 Lampe ZStW 106 (1994), 688 ff. Zur systematischen Erfassung der Mittäterschaft in Ab-

grenzung zu anderen strafrechtlich relevanten Organisationsformen vgl. auch die Ausführungen 
von Hohmann wistra 1992, 88.

14 Hoffmann, Entwicklung der Organisationsforschung, S. 60. Nach Kaiser, Kriminologie, 
S. 283 sind die gesellschaftlich am häufigsten anzutreffenden Verbindungen sog. Spontan- oder 
Gelegenheitsgruppen.
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c. Verfasste Unrechtssysteme

Tritt ein Unrechtssystem nicht nur mit festen Organisationsstrukturen auf, son-
dern kann darüber hinaus auch eine dauerhafte Struktur aufweisen, würde sich 
ein solcher Verbund dadurch von den bisher aufgezeigten Unrechtssystemen 
unterscheiden, dass es sich um eine formal organisierte und auf Dauer angelegte 
Gruppierung handelt, die meist unabhängig vom Bestand ihrer Mitglieder exis-
tiert und die man allgemein als verfasstes Unrechtssystem kennzeichnen könnte. 
Folgt man hier Lampe15 mit dieser grundlegenden Kategorisierung, wird offen-
sichtlich, dass sich unter diese Kategorie die meisten der derzeit im Bereich der 
Strafrechtsdogmatik relevanten Unrechtsgruppierungen fassen lassen. Hier wer-
den beispielsweise die sog. kriminellen Vereinigungen, die den §§ 129 ff. StGB zu 
Grunde liegen, darüber hinaus aber auch (kriminelle) Wirtschaftsunternehmen 
und letztlich sogar ein möglicherweise krimineller Staat (sog. „staatsverstärkte 
Kriminalität“16) erfasst.

Eine kurze Schlussbemerkung soll diese Darstellung abrunden: Es ist durchaus 
denkbar, dass eine strafrechtlich relevante Organisation im Laufe ihrer Ent-
wicklung zwischen den hier aufgezeigten Kategorien – unter Umständen auch 
mehrfach17 – wechseln kann. Dazu sei an das obige Beispiel eines Wirtschafts-
unternehmens erinnert, das zunächst völlig legal und rechtstreu seine Geschäfte 
betreibt, sich später dann aber in einen Sumpf von Kriminalität und Korruption 
verstrickt.18 In diesem Fall müsste eine Einordnung dergestalt erfolgen, dass man 
das Unternehmen zuerst unter die Rubrik Vorstufenorganisation für kriminelles 
Verhalten einordnet, nach der Aufnahme der kriminellen Tätigkeiten dagegen der 
Kategorie der verfassten Unrechtssysteme zuschreibt. Gleiches würde überdies 
für die Entwicklung der Baader-Meinhoff-Gruppe gelten, wenn der Überlegung 
gefolgt wird, dass sich die Gruppe von einer zunächst politischen Organisation 
sehr bald in eine rein kriminelle Gruppierung gewandelt hat.19

II. Begriff der Organisation /  Terminologie

Nach dieser abstrakt-generellen und an Kategorien orientierten Sichtweise hin-
sichtlich strafrechtlich relevanter Organisationen sollen nunmehr einige grund-

15 Lampe ZStW 106 (1994), 693 ff. Zustimmend auch Rogall, in: 50 Jahre BGH (Bd. IV), 
S. 383.

16 Der Begriff geht zurück auf Naucke, Die strafjuristische Privilegierung staatsverstärkter 
Kriminalität, passim.

17 Vgl. MünchKomm2/Schäfer § 129 Rn. 54 (zur möglichen Wandelung des Charakters einer 
Gruppierung).

18 Oben § 2 I. 1. Vgl. ferner auch BGHSt 27, 325 (326) (Wandlung einer legalen Vereinigung 
in eine Vereinigung, die kriminelle Zwecke verfolgt).

19 Vgl. Grässle-Münscher, Der Tatbestand der kriminellen Vereinigung, S. 87.
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legende semantische Ausführungen zum hier verwendeten und im Mittelpunkt 
der Untersuchung stehenden Begriff der Organisation erfolgen.

Hier gilt es zu beachten, dass dieser Begriff bewusst weit verwendet wird. Er 
soll als Oberbegriff dienen und wird denkbare terminologische Varianten wie 
Kollektiv, Gruppe, Verband u.ä. mit erfassen.

Auch in wissenschaftlicher Sicht wird ein weites Verständnis zu Grunde ge-
legt. In der organisationstheoretischen Literatur wird eine Organisation zu-
meist als ein Zusammenschluss von Menschen zur Förderung eines bestimmten 
kollektiven Interesses definiert (funktionaler Organisationsbegriff).20 Dieses 
kollektive Interesse könnte man mit Luhmann auch als „formale Ideologie“21 
der Organisation bezeichnen. Auf das Strafrecht und den hier eingeführten Be-
griff der Unrechtssysteme übertragen ließe sich das zentrale kollektive Interesse 
zugespitzt als die Begehung von Unrecht charakterisieren.22 Diese Sichtweise soll 
und wird für die vorliegende Untersuchung sicherlich eine zentrale und wichtige 
Rolle spielen. Gleichwohl wird eine Organisation hier aber nicht verengt funk-
tional in dem Sinne verstanden, dass das kollektive Interesse nur in der Begehung 
von Unrecht liegen kann. Denn es ist eine nicht verzichtbare Grundlage für diese 
Untersuchung, auch die Ursachen und den Prozess der Entstehung von straf-
rechtlich relevanten Organisationen mit in die Betrachtungen einzubeziehen. 
Das wurde schon aus der obigen Kategorisierung deutlich, wonach auch die 
Kollektive mit in den Untersuchungsgegenstand einbezogen werden sollen, die 
als solche nur eine Vorstufe in Form einer nicht hinwegzudenkenden Bedingung 
für kriminelles Unrecht darstellen.23 Demnach fallen unter den hier verwendeten 
Organisationsbegriff auch Gruppenbildungen, die sozialadäquate bzw. rechtlich 
nicht zu beanstandende Verhaltensweisen als gemeinsames kollektives Interesse 
definieren (z. B. gemeinsame Bergtour, sich rechtmäßig verhaltendes Wirtschafts-
unternehmen), so dass man mit Blick auf das Anwendungsfeld des Strafrechts 
von einem erweitert funktionalen Verständnis sprechen könnte.

Ein funktionelles Organisationsverständnis kann überdies dann nicht weiter-
führend sein, wenn zufällige Unrechtssysteme24 in den Blick geraten, die dadurch 
gekennzeichnet sind, dass sie überhaupt keine formale Ideologie – eben ob ihrer 
Zufälligkeit – haben. Insofern erscheint es notwendig, das soeben beschriebene 
erweitert funktionale Verständnis noch einmal dahingehend auszudehnen, dass 
auch die Gesamtheit aller Regelungen innerhalb einer Organisation (insbesonde-
re innerhalb eines Unrechtssystems) mit in die Untersuchung einbezogen wer-

20 Hoffmann, Entwicklung der Organisationsforschung, S. 58; Olson, The Logic of Collecti-
ve Action, S. 7.

21 Luhmann, Funktionen und Folgen formaler Organisation, S. 27.
22 Lampe ZStW 106 (1994), 687.
23 Siehe oben § 2 I. 1.
24 Oben § 2 I. 2. a.

13II. Begriff der Organisation / Terminologie


